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 Leistungen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung  

(§ 16 SGB II i. V. m. § 45 SGB III) 
    „BS-Alle-Unterwegs zum Job VIII“ 

 

 
D.3 Erklärung zur Einhaltung zwingender Arbeitsbedingungen 
(Bei Bietergemeinschaften ist dieser Vordruck von jedem Mitglied der 
Bietergemeinschaft einzureichen) 

 
Ich falle unter den Anwendungsbereich der Fünften Verordnung über zwingende 
Arbeitsbedingungen für Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen nach dem Zweiten oder 
Dritten Buch Sozialgesetzbuch vom 27.03.2019 (BAnz AT 29.03.2019 V1) auf der Grundlage 
des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG), weil mein Betrieb oder die maßgebliche 
Betriebsabteilung diese Leistungen überwiegend durchführt und keine Einrichtung der 
beruflichen Rehabilitation im Sinne des § 51 SGB IX ist: 
 

 
 Ja  

 

 
 Nein  

 
 
Sofern und solange ich verpflichtet bin, die o. g. Verordnung anzuwenden, werde ich die in der 
Anlage zu § 1 dieser Verordnung aufgeführten Rechtsnormen des Tarifvertrages zur Regelung 
des Mindestlohns für pädagogisches Personal vom 15.11.2011 in der Fassung des 
Änderungstarifvertrags Nummer 5 vom 06.02.2019 im Auftragsfall auch bei der 
Vertragsdurchführung erfüllen. 
 
Entsteht oder entfällt diese Verpflichtung während der Vertragsdurchführung, werde ich die 
Pro Arbeit – Kreis Offenbach – (AöR) – Kommunales Jobcenter, Abteilung 
Arbeitsmarktpolitische Instrumente, unverzüglich schriftlich darüber informieren.  
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